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Anhang 2: Welches Bürgerrecht kann übernommen werden? 

1. Eine Person, die im Kanton Freiburg heimatberechtigt ist, kann infolge eines 
Gemeindezusammenschlusses die Änderung ihres Bürgerrechts beantragen. Dabei 
wird die ehemalige Heimatgemeinde in Klammern hinter den Namen der neuen 
offiziellen Gemeinde gesetzt.  

Beispiel 1 (1 Heimatgemeinde – 1 Zusammenschluss) 
-Vor dem Zusammenschluss heimatberechtigt in Montet (Broye) FR 
-Nach dem Zusammenschluss heimatberechtigt in Les Montets FR 

Ohne Antrag: 
 Les Montets FR  

Auf Antrag: 
 Les Montets (Montet (Broye)) FR 

Beispiel 2 (1 Heimatgemeinde – 2 aufeinanderfolgende Zusammenschlüsse) 
-Person ursprünglich heimatberechtigt in Forel (FR) 
-Nach dem ersten Zusammenschluss heimatberechtigt in Vernay FR 
-Ab dem 01.01.2017 heimatberechtigt in Estavayer FR 

Ohne Antrag : 
 Estavayer FR 

Auf Antrag, nach Wahl: 
 Estavayer (Vernay) FR 
 Estavayer (Forel  (FR)) FR 

Beispiel 3 (1 Heimatgemeinde - 2 aufeinanderfolgende Zusammenschlüsse, 1 
Gemeinde übernimmt den Namen der anderen) 

-Person ursprünglich heimatberechtigt in Chandon FR 
-Nach dem ersten Zusammenschluss heimatberechtigt in Léchelles FR   
-Nach dem Zusammenschluss heimatberechtigt in Belmont-Broye FR  

Ohne Antrag: 
 Belmont-Broye FR 

Auf Antrag, nach Wahl: 
 Belmont-Broye (Chandon) FR 
 Belmont-Broye (Léchelles) FR 

Beispiel 4 (2 Heimatgemeinden – 1 Zusammenschluss dieser beiden Gemeinden) 
-Vor dem Zusammenschluss heimatberechtigt in Portalban et  Delley FR  
-Nach dem Zusammenschluss heimatberechtigt in Delley-Portalban FR 

Ohne Antrag: 
 Delley-Portalban FR 

Auf Antrag, nach Wahl: 
 Delley-Portalban (Portalban) FR 
 Delley-Portalban (Delley) FR 
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 Delley-Portalban (Portalban) FR und Delley-Portalban (Delley) FR 

Beispiel 5 (2 Heimatgemeinden – 2 verschiedene Zusammenschlüsse) 
-Vor dem Zusammenschluss heimatberechtigt in Dompierre (FR)  und  Murist FR  
-Ab dem 01.01.2017 heimatberechtigt in Belmont-Broye FR und Estavayer FR 

Ohne Antrag: 
 Belmont-Broye FR und Estavayer FR  

Auf Antrag, nach Wahl: 
 Belmont-Broye (Dompierre (FR)) FR und Estavayer FR 
 Belmont-Broye FR und Estavayer (Murist) FR 

 Belmont-Broye (Dompierre FR) FR und Estavayer (Murist) FR 

 

2. Wenn eine Person nach dem 01.01.2017 den Antrag stellt, ihren Heimatort auf 
Belmont-Broye (Chandon) FR (siehe Beispiel 3) zu ändern und die Gemeinde 
Belmont-Broye sich zum Beispiel zu einer neuen Gemeinde Grand-Belmont FR 
zusammenschliesst, so wird die Heimatgemeinde dieser Person automatisch zu 
Grand-Belmont (Chandon) FR. 

 
NB : 

 Jeder Antrag ist persönlich. 
 Eltern können jedoch, gleichzeitig mit ihrem Antrag, einen Antrag für ihre 

minderjährigen Kinder stellen. 
 Der hiermit geänderte Heimatort ist anlässlich einer Geburt eines weiteren Kindes 

auf dieses übertragbar. 


